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Grundsätzen, daß der weise Gesetzgeber das Verbrechen ver- -̂---
hindern wird, um es nicht bestrafen zu müssen, ̂ daß in der
sozialistischen Gesellschaft die Axt an die Wurzeln der Ver-2brechen angesetzt wird, stellt die Partei in. ihren Beschlüssen 
als generelle gesellschaftliche und staatliche Aufgabenstellung, 
die vorbeugende, schadensverhütende Arbeit in der Kriminaiitäts- 
bekämpfung, insbesondere durch die allseitige Aufdeckung ihrer 
Ursachen und Bedingungen und ihrer schrittweisen Ausmerzung 
aus dem Leben der Gesellschaft bzw. Eins ehr- änkung ihrer Wirk
samkeit zu intensivieren und effektiver zu gestalten. Das ist 
auch Grundanliegen der gesamten politisch-operativen Arbeit 
des MfS im Kanrof gegen den Feind.In seinen Befehlen, Weisungen 
und Orientierungen stellt der Minister für Staatssicherheit 
grundlegende Aufgaben zur Erhöhung der Qualität und Wirksamkeit 
der vorbeugenden Arbeit im Kampf gegen den Feind ^̂ nd gegen die 
von feindlichen Kräften ausgehenden Staatsverbrechen. Das er
fordert in der Arbeit des MfS, n̂ tch stärker vom Primat der Vor- 
beugung im Kampf gegen die KrimiliiafLität durch offensive, auf 
Parteilichkeit, Objektivität, Wissenschaftlichkeit und Gesetz
lichkeit beruhende Anw^£ung und Nutzung der Gesetze auszu-<■■■ ’*5f"4gehen.
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Höhere Anforderungeh erwachsen für die gesamte politisch
operative Arbeit des MfS aus der verstärkten Konspiration im 
Vorgehen des Gegners gegen die Arbeiter- und Bauernmacl.it.
Das wird vor allem charakterisiert durch die Nutzung der Er
gebnisse des ■Wissens chaf tlich-technis chen Fortschritts für 
die Durchführung und Verschleierung subversiver Handlungen, 
die Verfeinerung und immer raffinierter werdenden Mittel 
und Methoden, die der Gegner zum Einsatz bringt, sowie die 
Abstimmung exakter Instruktionen für Verhaltensweisen feind
lich tätiger Kräfte, selbst für den Fall der Konfrontation 
mit den Untersuchungs Organen, nicht zuletzt unter Ausnutzung 
der Lagebedingungen. Das alles stellt höhere Anforderungen an 
die allseitige Aufdeckung, Aufklärung und den begründeten 
Nachweis begangener staatsfeindlicher Handlungen.
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